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Zur besseren Illustration der Arbeit der Volksanwaltschaft beispielhaft einige Fälle aus dem abgelaufenen Jahr 2015:

Fehlerhafte Benutzungsgenehmigung aus dem fernen Jahr 1968

Widerruf der Wohnbauförderung wegen Umbauarbeiten, für welche auch um eine Unbedenklichkeitserklärung beim Amt angesucht wurde

Neues Verbraucherinsolvenzverfahren in Italien

Verdoppelung der Registergebühr bei Registrierung der Dekrete betreffend die Sozialbindung bei Wohnbauförderungen

Bessere Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Verwaltungen ist dringend notwendig

Fehlerhafte Benutzungsgenehmigung aus dem fernen Jahr 1968

Eine junge Frau kaufte vor einem halben Jahr eine kleinere Dachgeschosswohnung in einem Kondominium aus dem Jahr 1968. Bevor sie einzieht möchte sie in dieser alten Wohnung einiges sanieren. Da ein Nachbar befürchtet, sie ändere unbefugt etwas an der Fassade, machte er eine Eingabe bei der Gemeinde. Diese kontrollierte nun den alten Bauakt und musste feststellen, dass die Wohnung vor 47 Jahren nicht gemäß dem eingereichten Projekt errichtet wurde.

Die Übereinstimmung mit dem genehmigten Projekt war nie gegeben, auch nicht zum Zeitpunkt der Benutzungsgenehmigung, in welcher von der Gemeinde bestätigt wird, dass die Wohnung gemäß Projekt errichtet wurde. Die Eintragung der materiellen Teilung im Grundbuch und Gebäudekataster entspricht hingegen der tatsächlichen Situation.

Als die Bürgerin nun von der Gemeinde aufgefordert wurde, entweder um eine Baukonzession im Sanierungswege anzusuchen oder die Wohnung gemäß Projekt rückzubauen, wandte sie sich an die Volksanwaltschaft.

Klar ist, dass der Käuferin keine Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann, und sie nicht für eine Situation zur Verantwortung gezogen werden kann, die 47 Jahre zurückliegt.

Beim Abschluss des Kaufvertrages wurde auch wie üblich die Situation im Grundbuch und Kataster kontrolliert und zudem das Bestehen der Baukonzession vom Notar bestätigt, der natürlich davon ausgehen muss, dass Baukonzession und Benutzungsgenehmigung übereinstimmen.

Es ist sehr schwer nachzuvollziehen, dass vor Abschluss eines Kaufvertrages der bauliche Werdegang vor 47 Jahren rekonstruiert werden muss und die Richtigkeit der Erklärung der Gemeinde zu kontrollieren ist.

Dadurch, dass bei widerrechtlicher Bauführung keine Verjährungsfrist oder Ersitzungsfrist greift, können theoretisch Fehler immer und zu jeder Zeit eingewendet werden und gerade bei alten Bauten kann es aufgrund ungenauer und fehlerhafter Arbeit der Ämter vor 50 Jahren in Zukunft immer wieder zu solchen Vorfällen kommen.

Lösungsansätze dabei könnten in einem neuen Urbanistikgesetz umgesetzt werden. 

Dies könnte einerseits eine Unbedenklichkeitserklärung der Gemeinde sein, die vor einem Kaufvertrag verpflichtend einzuholen ist oder auch eine Art Verjährungsfrist, nach welcher die Baufehler nicht mehr beanstandet werden können.

Widerruf der Wohnbauförderung wegen Umbauarbeiten, für welche auch um eine Unbedenklichkeitserklärung beim Amt angesucht wurde

Ein Bürger wandte sich im Jahr 2013 mit einem schriftlichen Antrag an die Abteilung Wohnungsbau, um entsprechende Beratung zu erhalten, da er in seiner Wohnung mit Sozialbindung Umbauarbeiten durchführen wollte.

Nach einer Aussprache mit dem Amt war der Bürger überzeugt, dass er sein Vorhaben durchführen könne und dies mit Sozialbindung möglich sei.

Im Jahr 2015 erhielt er nun die Mitteilung über den Widerruf der Wohnbauförderung wegen gerade dieser Umbauarbeiten, für welche er vor zwei Jahren vorgesprochen hatte.

Nach Durchsicht des Schriftverkehrs aus dem Jahr 2013 stellt sich der Volksanwaltschaft schon die Frage, warum der Bürger keine offizielle Antwort auf sein Schreiben erhalten hat und warum nun das Amt erst nach zwei Jahren reagiert.

Beim Rekurs an das Wohnbaukomitee wurde dann gerade auf diesen Umstand verwiesen und der Bürger bat darum, nun in Kenntnis der Widerrechtlichkeit, die ursprüngliche Situation wieder herzustellen ohne dabei die Wohnbauförderung zu widerrufen.

Auch dieser Rekurs wurde abgelehnt mit der Begründung dass es kein Schreiben des Amtes gab, mit welchem der Bürger ermächtigt wurde, das Bauvorhaben zu realisieren.

Sehr viele Bürger wenden sich an die Volksanwaltschaft weil sie auch vom Amt selbst aufgefordert wurden, Rekurs beim Wohnbaukomitee einzureichen. Sie haben sehr große Erwartungen in die  Entscheidungskompetenz dieses Komitees.

Ich erkenne jedoch einen großen Interessenskonflikt beim Wohnbaukomitee, da die Rekursentscheidung vom selben Amt vorbereitet und geprägt wird, die den Sachverhalt  bereits in erster Instanz bearbeitet hat.

Meiner Meinung nach könnte dieses Gremium, so wie es heute arbeitet, auch abgeschafft werden. In den seltenen Fällen, in denen ein Rekurs angenommen wird, könnte die Entscheidung des Amtes auch im Selbstschutzwege erfolgen, ohne dass Zeit und Geld in aufwändige Sitzungen verschwendet und unerfüllbare Hoffnungen gemacht werden.

Sinnvoll hingegen wäre eine unabhängige übergeordnete Stelle, die die Rekursanträge bearbeitet.

Neues Verbraucherinsolvenzverfahren in Italien

Mit Gesetz Nr. 3 vom 27. Jänner 2012 wurde nun auch in Italien die Möglichkeit eines Verbraucherinsolvenzverfahrens beziehungsweise eines Schuldenregulierungsverfahrens für  Konsumenten eingeführt.

Aufgrund der Tatsache, dass bis vor kurzem Durchführungsbestimmungen fehlten und es beim Verfahren auch notwendig und unverzichtbar ist, sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Wirtschaftsberater vertreten zu lassen, kam dieses Verfahren bis heute kaum zur Anwendung.

Bei einer Aussprache mit der Schuldnerberatung der Caritas kamen wir gemeinsam zu der Überzeugung, dass die Anwendung dieser neuen Bestimmungen auf alle Fälle für viele unschuldig Verschuldete angewendet werden sollte und wir uns gemeinsam darum bemühen werden, dass auch mittels einer öffentlichen finanziellen Unterstützung der Caritas, erste Privatinsolvenzverfahren für überschuldete Privatpersonen abgewickelt werden können.

Diesen Personen wird es aufgrund  einer Offenlegung sämtlicher Einnahmen und des gesamten Vermögens  und eines von der Gerichtsbehörde homoligierten Tilgungsplanes, mit welchem alle Schulden auch nur teilweise bedient werden, ermöglicht, nach Erfüllung aller vom Richter auferlegten Verpflichtungen und Tilgungen, schuldenfrei zu werden.

Und dies wäre das größte Anliegen und der größte Wunsch aller jener Bürger, die bezüglich Zwangseintreibung von Steuern vorsprechen.  

Verdoppelung der Registergebühr bei Registrierung der Dekrete betreffend die Sozialbindung bei Wohnbauförderungen

Bis zum Frühjahr 2015 war es üblich, dass jährlich eine Vielzahl von Dekreten der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Anmerkung der Sozialbindung bei der Wohnbauförderung im Sinne des Art. 32 Absatz 2 des D.P.R. Nr. 601 vom 29.09.1973 mit einem fixen Betrag an Registergebühr und der Nichtanwendung der Hypthekarsteuer zu einem Betrag  in der Höhe von 232 Euro registriert wurden.   

Mit einer Mitteilung der Agentur der Einnahmen von April 2015 wurde dem Amt für Wohnbauprogrammierung mitgeteilt, dass diese Anwendung der Befreiung von der Hypothekarsteuer nicht mehr möglich ist und ein zusätzlicher Betrag von 200 Euro zu entrichten ist.

Nach Rückfrage durch die Volksanwaltschaft wurde auch mitgeteilt, dass die jüngste Rechtssprechung und so auch ein entsprechender Rekurs der Agentur der Einnahmen vor dem Kassationsgerichtshof in Rom gegen eine Entscheidung der Steuerkommission 2. Grades von Bozen diese Befreiung auf bestimmte Wohnbauprogramme beschränken würde und jene von einer Region oder Provinz eingeführten Wohnbauprogramme ausgeschlossen wären.  

Da nun meines Erachtens kein großer Unterschied zwischen Wohnbauprogrammen von Genossenschaften mit staatlicher Beteiligung oder jenen der Provinz besteht und grundsätzlich doch alle gleich zu behandeln wären, wäre es sicherlich angebracht, dass der Gesetzgeber durch eine authentische Interpretation oder auch durch eine Ergänzung der Bestimmung diese ungleiche Behandlung aufhebt.

Bessere Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Verwaltungen ist dringend notwendig

Dass eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verwaltungen dazu führen würde, dass Kompetenzstreitigkeiten nicht auf Kosten der Bürger ausgetragen werden, zeigt dieser Beschwerdefall.

Die Sachwalterin einer Bürgerin wandte sich mit folgendem Anliegen an die Volksanwaltschaft.

Die von ihr besachwaltete Frau arbeitete aufgrund eines Anvertrauensabkommens bereits mehrere Jahre zur Zufriedenheit aller in einem öffentlichen Altersheim und lebte auch in einer Dienstwohnung des Wohnbauinstitutes.

Die Probleme begannen, als die Abteilung Arbeit die Meinung vertrat, dass das Anvertrauensabkommen nicht mehr verlängert werden könne. Die Sozialdienste hingegen sahen dies anders und wollten eine Verlängerung des Abkommens erwirken.

Das Ergebnis war, dass die Entscheidung immer wieder hinausgezögert wurde, was für die Frau eine enorme Belastung darstellte, da die Dienstwohnung an diese Arbeit gekoppelt war und sie diese wie auch die Arbeit verloren hätte, wenn keine entsprechende Lösung gefunden würde.  

Nach monatelangen Schwierigkeiten und Unsicherheiten wurde dann jedoch zur Zufriedenheit aller die Frau aufgrund der Pflichtquote für behinderte Menschen definitiv in die Stammrolle des Altersheimes aufgenommen. 

